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färbte, so z. B. bei Methylviolett und Malachitgrün, Verlar-
bungserseheinungen mit Hilfe der Fettsäuren aus gewissen
Gelen hervorrufen, indem ich die mit den betreffenden Fett-
körpern befleckten Stolle der gleichzeitigen Wirkung von
Wärme und Feuchtigkeit aussetzte. Bei diesen Versuchen
aber erwies sich der Faden nicht merklich geschwächt und
die entstandenen Flecke zeigten absolut nicht den Charakter
derjenigen, die spontan auf den Stoffen entstehen.

Anderseits ergab das Suchen von fettigen oder öligen
Substanzen in den spontanen Flecken selbst ein negatives
Resultat und Stoffmuster, die aus Stücken mit solchen

spontanen Flecken entnommen waren und mit den verschie-
densten Fettkörpern betupft wurden, sind bis heute intakt
geblieben, wenngleich auch diese Versuche bereits mehr als
zwei Jahre zurückdatieren.

6. Finfluss der Verunreinigungen beim
Chargieren und Färben. Die nachträgliche Einwir-
kung von Substanzen, die beim Beschweren der Seide an-
gewandt werden und infolge eines ungenügenden Auswa-
schens auf der Faser teilweise zurückbleiben, hätten viel-
leicht nicht ganz ohne Schuld bei diesen Erscheinungen sein
können. Ich machte aus diesem Grunde eine Reihe von
Versuchen, indem ich Seidenstoffe mit Lösungen der ver-
schiedensten in Frage kommenden Substanzen befeuchtete,
z. B. mit Soda; kaustischem Alkali, Ammoniak, Mononatrium-
phosphat, Binatriumphosphat, Phosphorsäure, Wasserglas,
Kieselsäure, Thonerdesulfat, Glaubersalz, essigsaurem Natron,
mit gebrochener Bastseife und mit den verschiedenen beim
Ausfärben und Avivieren gebrauchten Säuren. Die so he-

handelten Stoffe wurden zwei Jahre lang bei Seite gelegt
und zeigten nach dieser Zeit keine Flecken.

Ausserdem erzeugte ich auf der Faser unlösliche Nie-
derschläge von Aluminiumsilikat und Aluminiumphosphat,
von schwefelsaurem, phosphorsaurem und kieselsaurem
Kalk. Alle diese Substanzen bildeten eine weisse Kruste
auf dem Gewebe, bewirkten aber keine Flecke. Das gleiche
war der Fall mit Niederschlägen von unlöslichen Kalk- und
Thonerdeseifen (Fettsaures Calcium und Aluminium).

7. Einfluss von Eisenoxyd. Eine Anzahl Färber
schrieben das Entstehen der spontan auftretenden Flocke
der Wirkung von Eisenoxyd oder Rost zu, der bekanntlich
nicht nur baumwollene, sondern auch seidene Gewebe in-
folge einer langsamen Oxydation oder Verbrennung zu
schwächen vermag. Die chemische Untersuchung der Flecke
ergab jedoch völlige Abwesenheit von Eisen.

Auf diese Weise schlugen alle Versuche, die wahre che-

mische Natur der Flecke zu erkennen, fehl und nichts schien
mehr übrig zu bleiben als

8. Die Hypothese von der Wirkung der Mi-
kroorgan isme«. Nach derselben sollten die Flecke durch
Wachstum von Bakterien oder Schimmelpilzen auf den Ge-

weben hervorgerufen werden. So verlockend auch diese

Hypothese war, so besass sie doch von vorneherein wenig
Wahrscheinlichkeit. Und in der Tat wäre es auch merk-
würdig gewesen, auf diese Weise derartige Erscheinungen
entstehen zu sehen, die vorher niemals aufgetreten waren.
Warum sollte sich plötzlich eine und dieselbe Mikroben-
krankheit auf Seidenstoffen der ganzen Welt zeigen V Und

warum sollten diese Mikroorganismen fast vollständig Satin-
gewebe und andere Artikel meiden und mit Vorliebe auf
Taffet sich festsetzen? Abgesehen auch davon, war es nicht

leicht zu verstehen, wie in dem Zustand von Trockenheit,
in dem' sich die Stücke auf dem Lager befinden, eine so
kräftige Entwicklung von Mikroben hätte möglich sein
sollen, die eine völlige Zerstörung der Seiden laser nach sich
zu ziehen vermochte.

(Fortsetzung folgt.)

Die Delegiertenversammlung
der schweizerischen Krankenkassen in Oiten.

Die Schweiz gehört, was ihre sozialpolitische Gesetz-
gebung anbetrifft, zu den fortgeschrittensten Staaten. Das
Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken war
vorbildlich in seiner Art; die Haftpflicht ist in einer
Weise geregelt, die allgemein als mustergültig anerkannt
wird; die Bundesversammlung wird noch vor Neujahr
einen Gesetzeseutwurf behandeln, der die Arbeitszeit an
Samstagen« auf neun Stunden herabsetzt, eine Erleichte-
rung, die noch von keinem andern Staat eingeführt wor-
den ist. In einer Beziehung sind wir aber von den uns
umgebenden Ländern, insbesondere von Deutschland, in
letzter Zeit auch von Frankreich, überflügelt worden : in
der staatlichen Regelung der Kranken- und Altersversiche-
rung. Im In- und Auslande wird man nicht müde, uns
diese Tatsache vorzuhalten, vergisst oder verschweigt
aber dabei, dass, wenn auch der Staat auf diesem Ge-
biete bei uns noch nicht eingegriffen hat, die Privatini-
tiative längst mit Erfolg und segensreich wirkt.

Die Seidenindustrie ist auch hier nicht zurückgeblie-
ben, die meisten Webereien, Zwirnereien und Färbereien
sind im Besitze eigener Krankenkassen-Organisationen,
andere Etablissements finden Anschluss an die schon be-
stehenden Ortskrankenkassen. Gehen Pflichten und Rechte
der Mitglieder bei den einzelnen Institutionen auch ziem-
lieh weit auseinander, so leisten sie doch durchwegs vor-
zügliche Dienste. Wohl alle Arbeitgeber sind von der
Notwendigkeit Uberzeugt, dass ihre Arbeiter einer Kran-
kenkasse beitreten müssen ; der Eintritt ist denn auch
für die meisten Fabrik-Krankenkassen obligatorisch, d. h.
die Einstellung des Arbeiters wird von seinem Beitritt
zur Krankenkasse abhängig gemacht. Trotz der unent-
geltlichon Leitung der Kassen und trotz der oft erhebli-
chcn Zuschüsse der Arbeitgeber, sind aber deren Leistungen
au gewisse, leider oft enge Grenzen gebunden. Von den

uns vorliegenden Krankenkassen der Seidenstoffwebereien
gewähren nur zwei eine einjährige Unterstützung, die mei-
steil begnügen sich mit (1 Monaten und wird überdies in
der Regel nur in den ersten drei Monaton das Taggeld
voll ausbezahlt; einzelno Kassen vergüten auch die Arzt-
und Verpflegungskosten.

Unter zwei Uebelständen haben die privaten Kranken-
kassen zu leiden : sie stehen fast alle finanziell auf sehr
schwachen Füssen, dann bringt es der Mangel des Obli-
gatoriums mit sich, dass die Aermsten, d. h. Leute, welche
die Beiträge nicht aufbringen können, von den Wohltaten
dieser Institutionen ausgeschlossen werden. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass die Freund# der Krankenver-
Sicherung und zwar auch solche, welche nicht alles Heil
einzig von eiuer Intervention des Staates erwarten, auch
nach der Niederlage vom '20. Mai 1900 nicht ruhten, son-
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'lern den Gedanken auf anderer Grundlage zu verwirk-
liehen suchten. Einen ersten praktischen Erfolg haben
>u dieser Beziehung die Bemühungen des Komitos der
Zürcher Krankenkassen aufzuweisen. Auf Grund von
Vorschlägen des verstorbenen Staatsschroibers Stüssi ar-
l>eitete dieses Konnte ein Projekt aus, dessen Haupt-
'Bestimmungen dahin gipfelten, es habe der Bund, in Aus-
tiihruug des Art. 34t»* * fier Bundesverfassung, jedem Kan-
ton auf je 2000 Einwohner jährlich 5000 Fr. auszuzahlen,
wogegen den Kautonen die Verpflichtung Uberbunden
wurde,^ ihren Einwohnern — und zwar in erster Linie
den Unbemittelten — unentgeltliche ärztliche Besorgung
"od '"o nötigen Heilmittel zur Verfügung zu stellen;
überdies .wäre die Krankengeldversicherung einzuführen
und die Versicherungspflicht für alle erwerbsfähigen Ein-
wohner mit einem Einkommen unter 3000 Fr. aufzustellen.
Zu erwähnen ist dabei, dass mit der unentgeltlichen
Krankenbosorgung der staatlich besoldete Arzt in Funk-
Hon treten müsste. Eine Umfrage bei allen schweizeri-
sehen Krankonkassen ergab nur teilweise Zustimmung zu
den Zürcher Vorschlägen; am Delogiertentag in Ölten
»'ort sie fallen gelassen worden.

Wioderum war es das Komite der Zürcher Kranken-
aussen, welches, um die Angelegenheit vorwärtszubringen
Und womöglich eine Einigung zu erzielen, die Delegierten
•'"er schweizerischen Krankenkassen auf den 30. November
'•'02 nach Ölten einberufen hatte. Die Vertrauensmänner
von 275 Krankenkassen mit 100,794 Mitgliedern, insgesamt
I"4 Delegierte waren dem Rufe gefolgt. Wenn man diese
stattliche Versammlung überblickte, die ans fast allen
Kantonen zusammengeströmt war, so bekam man ordent-
"chen Respekt vor dem, was private Initiative und
Willenskraft bei uns schon zu stände gebracht. Kann
uian es Krankenkassen verargen, wenn sie, stolz auf das
von ihnen Erreichte, auch jetzt noch eine Einmischung
•'es Staates ablehnen? Diesen Gefühlen begegnen wir noch
heute in der französischen Schweiz und Schulinspektor
Latour (Neuenburg) brachte - nachdem Stadtrat Erismann
(Zürich) die Vorschläge der Zürcher Krankonkassen zur
Annahme empfohlen — dio Anschauungsweise seiner Lands-
'cute in eindrucksvoller Weise zur Geltung. Die grund-
sätzliche Verschiedenheit in der Auffassung der Frage
'•wischen der deutschen und französischen Schweiz trat
hei dieser Gelegenheit wiederum deutlich zu Tage: hier
leiidenz nach Verstaatlichung, freiwillige Unterordnung
des Einzelneu zu gunsten der Allgemeinheit und unbe-
"iugtes Vertrauen in die staatliche Fürsorge — dort Be-

vorzugung der privaten Initiative und Abneigung gegen
staatliche Intervention und Zwangsmassregeln. Herr La-
tour wünscht, dass der Beitrag des Bundes einzig und
unmittelbar den schon bestehenden oder zu gründenden
Krankenkassen zukomme ; diese hätten, nach freiem Er-
messen Uber die zweckmässige Verwendung der Gelder
'•u entscheiden, wobei in erster Linie auf weitherzige
Aufnahmsbedingungen, Ermässigung der Beiträge und nach-
üruckliche Unterstützung der Angehörigen Rücksicht ge-
uommen werden müsste. Die Bundessubvention würde
demnach nicht jedermann, sondern nur den Kassenmitglie-

* Art. 34t»*: Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung
die Kranken- und Unfallversicherung einrichten unter Berllcksichti-
gung der bestehenden Krankenkassen.

(lern zu gute kommen : wer in kranken Tagen Unter-
Stützung verlangt, soll dafür einen, wenn auch noch so
kleinen Entgelt leisten. Nicht die „assistance" (Unter-
Stützung) von Staatswogen, verlangen die Welschen, son-
dern die „assurance" (Versicherung).

Eine Lösung, welche beiden Richtungen gerecht
würde, ist nicht denkbar, ebensowenig dürfte es zur Zeit
gelingen, die eine Partei für die Anschauungsweise der
andern zu gewinnen und endlich gibt es eine Menge Leute,
denen weder die Zürcher Vorschläge, noch die Ansichten
der französischen Schweiz zusagen. Um dennoch etwas
zu erreichen, brachte Staatsschreiber Kistler (Bern) im

Auftrag einer interkantonalen Konferenz einen Vermitt-
lungaantrag, der den doppolten Vorzug bot, einerseits die
Annahme der Bundesgelder ohne Vorbehalt zu gestatten,
anderseits die Verwendung dieser Gelder und die Organi-
sation der Krankenversicherung vollständig dem Gutdünken
der Kantone anheimzustellen. Wir lassen diesen Antrag,
der vor der Versammlung Gnade fand und fast einstim-
m ig angenommen wurde, im Wortlaut folgen:

1. Der Bund richtet den Kantonen für die Kranken-
Versicherung Subventionen, soweit möglich in glei-
eher Höhe aus, wie sie in dem Gesctzcsentwurt'e

vom Jahre 1900 in Aussieht genommen waren.
2. Es steht den Kautonen frei, unter Berücksichtigung

der bestehenden Krankenkassen die Bundesmittel,
sei es für die Krankengoldversicherung, sei es für
die unentgeltliche Arznung oder auch für boide zu-
gloich zu verwenden.

3. Die kantonalen Vorschriften betreffend Verwendung
der Bundesmittel bedürfen der Genehmigung der
Bundesbehörden. Die letzteren üben die Oberauf-
sieht, aus und ist ihnen alljährlich Rechenschaft ab-

zulegen.

Wie man sieht, soll die Formel, die die Unterstützung
der Primarschule durch den Bund ermöglicht hat, auch
hier den Widerstand der sich bekämpfenden Meinungen
brechen. Damit ist den Eidgenössischen Räten der Weg
zur Wiederaufnahme der Krankenversicherung gewiesen:
nur einen Punkt hat die Olteuer Versammlung nicht in
ihre Beratungen miteinbezogen, ja, ist ihm mit auffallen-
der Einstimmigkeit ausgewichan, und doch bildet gerade
dieser Punkt die Grundlage jeder weitern Aktion : wir
meinen die Beschaffung der für die Krankenversicherung
notwendigen acht bis neun Millionen Franken! Ohne

Zweifel rechnet man allgemein auf die Erträgnisse des

neuen Zolltarifs ; wie aber, wenn er verworfen wird
Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass die Sozial
demokraten, die eifrigsten Verfechter der Krankenversiche-

rung und die Wortführer der Olteuer Versammlung, den

Zolltarif bekämpfen. Oder soll an andern Ausgaben des

Bundes gespart werden? Kurz, soweit die Geldfrage in
Betracht kommt, sind wir von einer Lösung noch weit
entfernt. Vielleicht ist es auch besser so: noch klingt
der Volksentscheid vom 20. Mai zu stark in den Ohren
und — gut Ding will Weile haben.

n.
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